
Rechtliche Grundlagen und
Verantwortlichkeiten
Anforderungen und Pflichten der
Bediener bzw. des Arbeitgeber 
Kranarten und Verwendungszwecke 
Aufbau und Funktion von Kränen 
Lastaufnahmemittel und
Anschlagmittel
Anschlagen von Lasten
DGUV Vorschrift 52 “Krane”
DGUV Regel 109-017 “Betreiben von
Lastaufnahmemitteln und
Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb”
DGUV Grundsatz 309-003 “Auswahl,
Unterweisung und
Befähigungsnachweis von Kranführern” 
Abschlussprüfung in Theorie und
Praxis 

Unsere Brandschutz- und
Evakuierungsmodule - 
Im Ernstfall effizient agieren

Unsere Brandschutz- und
Evakuierungsmodule - 
Im Ernstfall effizient agieren

zzgl. MwSt 
und Anfahrt

zzgl. MwSt 
und Anfahrt

06831 50151 0 | info@becker-gruppe.com | Zum Geisberg 5a,  Saarlouis 

Wer wir sind

Jahre Erfahrung Zufriedene Kunden

I NHALT

Gemäß den Vorschriften der
Berufsgenossenschaften ist es für
Kranführer*innen erforderlich, eine Ausbildung
mit theoretischer und praktischer Prüfung
nachzuweisen. 

Ein Kranschein ist somit eine Pflicht, um als
Kranführer tätig zu sein. 

Unsere Schulungen sind darauf ausgerichtet, den
Teilnehmer*innen die notwendigen Kenntnisse
und Fähigkeiten zu vermitteln, um die
theoretische und praktische Prüfung erfolgreich
abzulegen und den Kranschein zu erwerben. 

Unser nächster Termin

Melden Sie sich
ganz einfach über
den QR-Code für
unsere Schulung an.

Bedienerschulung: Befähigte
Person zum Führen von
flurgesteuerten Kranen

195,00 €
(zzgl. ges. MwSt.) 

pro Teilnehmer 

Dank unserer Schulung an nur einem Tag
den Kranschein erhalten

Das Familienunternehmen in zweiter Generation
steht für ein umfassendes Portfolio in den
Bereichen Arbeitsschutz, Brandschutz und
Prüfungen. Ein E-Learning-Portal für
Unterweisungen und die Arbeitsschutzakademie
runden unser Leistungsspektrum ab.

+ 2000+30

tel:06831501510
tel:06831501510

